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AMTSBLATT
für den Landkreis Wittmund

30. Jahrgang Wittmund, den 29. Mai 2009 Nr. 5

Hinweisbekanntmachung 
des Zweckverbandes „JadeWeserPark 
Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“

Die Bekanntmachung des Beschlusses der Zweckverbandsversamm-
lung über die Jahresrechnung 2007 des Zweckverbandes „JadeWeser-
Park Friesland-Wittmund“ wird im Amtsblatt des Landkreises Fries-
land Nr. 6 am 29.05.2009 veröffentlicht.
Jever, 29.05.2009

Dr. Dehrendorf
Geschäftsführer

Zweckverband JadeWeserPark
Friesland-Wittmund

Hinweisbekanntmachung 
des Zweckverbandes „JadeWeserPark 
Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“

Die Bekanntmachung des Zweckverbandes „JadeWeserPark Fries-
land-Wittmund-Wilhelmshaven“ über den Beschluss einer Vorkauf-
rechtssatzung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB im gesamten Bereich
des Verbandsgebietes des Zweckverbandes JadeWeserPark Friesland-
Wittmund-Wilhelmshaven wird im Amtsblatt des Landkreises Fries-
land Nr. 6 am 29.05.2009 veröffentlicht.
Jever, 29.05.2009

Dr. Dehrendorf
Geschäftsführer

Zweckverband JadeWeserPark
Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven

Hinweisbekanntmachung 
des Zweckverbandes „JadeWeserPark 
Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“

Die Bekanntmachung des Termins der 21. Verbandsversammlung des
Zweckverbandes „JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmsha-
ven“ wird im Amtsblatt des Landkreises Friesland Nr. 6 am 29.05.2009
veröffentlicht.
Jever, 29.05.2009

Böhling
Vorsitzender

Zweckverband JadeWeserPark
Friesland-Wittmund.

Zweckverband 
Veterinäramt JadeWeser

Hinweisbekanntmachung 
des Zweckverbandes

„Veterinäramt JadeWeser“
Auf die Bekanntmachung des Zweckverbandes Veterinäramt JadeWe-
ser von Ort und Tagesordnung der Verbandsversammlung am
15.06.2009 um 12.00 Uhr im Amtsblatt für den  Landkreis Friesland,
Nr. 6, vom 29.05.2009 wird hingewiesen.

Dr. Heising
Verbandsgeschäftsführer

II. Bekanntmachungen anderer Dienststellen

Hinweisbekanntmachung 
des Zweckverbandes „JadeWeserPark 
Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“

Die 2. Satzung zur Änderung der Verbandsordnung des Zweckver-
bandes „JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“ vom
06.01.2009, genehmigt vom Niedersächsischen Ministerium für Inne-
res, Sport und Integration durch Verfügung vom 01.04.2009 (Az.:
32.26-01610/3118) wird im Amtsblatt des Landkreises Friesland Nr. 6
am 29.05.2009 öffentlich bekannt gemacht.
Jever, 29.05.2009

Dr. Dehrendorf
Geschäftsführer

Zweckverband JadeWeserPark
Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven
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1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Spiekeroog für das 

Haushaltsjahr 2009
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der
Rat der Gemeinde Spiekeroog in seiner Sitzung am 09. April 2009 fol-
gende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 be-
schlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen erhöht um 12 100,00 EUR
die Einnahmen vermindert um 0,00 EUR
in der Ausgabe erhöht um 32 100,00 EUR
in der Ausgabe vermindert um 20 000,00 EUR

Damit wird der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der
Nachträge gegenüber dem bisherigen Stand wie folgt neu festgesetzt:

bei den Einnahmen von bisher 2 651 800,00 EUR
die Einnahmen neu festgesetzt auf 2 663 900,00 EUR
bei den Ausgaben von bisher 2 651 800,00 EUR
bei den Ausgaben neu festgesetzt auf 2 663 900,00 EUR

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen erhöht um 0,00 EUR
die Einnahmen vermindert um 70 000,00 EUR
in der Ausgabe erhöht um 250 000,00 EUR
in der Ausgabe vermindert um 257 000,00 EUR

Damit wird der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der
Nachträge gegenüber dem bisherigen Stand wie folgt neu festgesetzt:

bei den Einnahmen von bisher 553 300,00 EUR
die Einnahmen neu festgesetzt auf 546 300,00 EUR
bei den Ausgaben von bisher 553 300,00 EUR
bei den Ausgaben neu festgesetzt auf 546 300,00 EUR

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigungen) werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen
werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht
verändert.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht verän-
dert.
Spiekeroog, 9. April 2009

(L. S.) Fiegenheim
Bürgermeister

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 92 Abs. 2 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) er-
forderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Wittmund am
13.06.2009 unter dem Aktenzeichen 20/082-01/Spk erteilt worden.
Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO in
der Zeit vom 02. 06. 2009 bis zum 10. 06. 2009 zur Einsichtnahme im
Rathaus, Westerloog 2, Zimmer 13, öffentlich aus.

Spiekeroog, 15. 06. 2009
Fiegenheim

Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Wittmund
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 40 Absatz 1 Ziffer 8 und 84 ff. der Niedersächsischen
Gemeindeordnung in der Fassung vom 22. 8. 1996 (Nds. GVBl.
S. 382), vom 22. 8. 1996 (Nds. GVBl. S. 382) zuletzt geändert am 

7. 12. 2006 (Nds. GVBl. S. 575) hat der Rat der Stadt Wittmund in sei-
ner Sitzung am 16. 12. 2008 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 27 755 700 EUR
in der Ausgabe auf 27 755 700 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 6 479 700 EUR
in der Ausgabe auf 6 479 700 EUR

festgesetzt.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Wittmund für
das Haushaltsjahr 2009 wird
im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von 447 200 EUR
Aufwendungen in Höhe von 447 200 EUR

im Vermögensplan mit
Einnahmen in Höhe von 86 900 EUR
Ausgaben in Höhe von 86 900 EUR

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und für Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 870 400 EUR
festgesetzt.
Im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden Kredite für Investitio-
nen nicht veranschlagt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
330 000 EUR festgesetzt.
Im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden Verpflichtungser-
mächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im 
Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 2 045 000 EUR
festgesetzt.
Für den Eigenbetrieb werden Kassenkredite im 
Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Höhe von 100 000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das
Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(Grundsteuer A) 330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.

2. Gewerbesteuer 330 v. H.
Wittmund, den 16. 12. 2008

Stadt Wittmund
Claußen

Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 91 Abs. 4, § 92 Abs. 2
und § 94 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) er-
forderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Wittmund am
29.04.2009 unter dem Aktenzeichen 20/082-01/Wtm erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 der Niedersächsischen
Gemeindeordnung (NGO) vom 08.06.2009 bis 16.06.2009 im Rat-
haus, Zimmer 308 (Kämmerei), Kurt-Schwitters-Platz 1, 26409 Witt-
mund, öffentlich aus.
Wittmund, den 12. Mai 2009

Claußen
Bürgermeister
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Haushaltssatzung der Gemeinde Friedeburg
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der
Rat der Gemeinde Friedeburg am 18. 12. 2008 folgende Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 14 381 600 EUR
in der Ausgabe auf 14 381 600 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 4 480 000 EUR
in der Ausgabe auf 4 480 000 EUR

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird auf 1 771 300 EUR festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
485 000 EUR festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird festgesetzt auf 2 200 000 EUR

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haus-
haltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 320 v. H.

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H.
2. Gewerbesteuer 320 v. H.
Friedeburg, den 18. 12. 2008

(L. S.) gez. Emmelmann
Bürgermeisterin

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach §§ 92 Abs. 2 und 91 Abs. 4 der Niedersächsischen Gemein-
deordnung – NGO – in der Fassung vom 28. 10. 2006 (Nds. GVBl.
S. 473) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Wittmund
– Kommunalaufsicht – am 28. 4. 2009 unter dem Aktenzeichen
20/082-01/Fri erteilt worden.
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 8. 6. 2009
bis zum 18. 6. 2009 zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Frie-
deburg, Friedeburger Hauptstraße 96, 26446 Friedeburg, Zimmer 27,
öffentlich aus.
Friedeburg, den 29. 5. 2009

Die Bürgermeisterin

1. Nachtragshaushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Unterhaltung 
und Verbesserung der Hafenanlagen 

in Neuharlingersiel 
Gemäß § 6 des Zweckverbandsgesetzes vom 07.06.1939 (RGBI. I. S.
979), zuletzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Verwaltungs- und Ge-
bietsreform vom 21.06.1972 (Nds. GVBI. S. 309) in Verbindung mit § 84
der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds.
GVBI. S. 473) sowie der Satzung des Zweckverbandes zur Unterhaltung
und Verbesserung der Hafenanlagen in Neuharlingersiel hat der Ver-
bandsausschuss in seiner Sitzung vom 01.12.2008 folgende 1. Nachtrags-
haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§ 1
Vermögenshaushalt
Die Einnahmen erhöhen sich um 3.467.000,00 EUR
und damit der Gesamtbetrag des
Haushaltsplanes gegenüber bisher 5.453.500,00 EUR
nunmehr festgesetzt auf 8.920.500,00 EUR

Die Ausgaben erhöhen sich um 3.467.000,00 EUR
und damit der Gesamtbetrag des
Haushaltsplanes gegenüber bisher 5.453.500,00 EUR
nunmehr festgesetzt auf 8.920.500,00 EUR

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) erhöht sich
von 3.600.000,00 EUR um 980.000,00 EUR auf 4.580.000,00 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber dem bisherigen
Höchstbetrag nicht geändert.

§ 5
Die Verbandsumlage wird nicht geändert.
Esens, den 01.12.2008

Reinders 
Verbandsvorsteher

Peters Schimmelpfeng
Mitglied des Verbandsausschusses Mitglied des Verbandsvorstandes

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 16 Abs. 4 des Niedersächsischen Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit und § 18 der Zweckverbandssatzung in Ver-
bindung mit den §§ 92 Abs. 2 und 94 Abs. 2 der Niedersächsischen
Gemeindeordnung (NGO) erforderlichen Genehmigungen sind durch
den Landkreis Wittmund am 23.02.2009 unter dem Aktenzeichen
20/081-1164 erteilt worden.
Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 16 Abs. 4 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und § 24 der
Zweckverbandssatzung in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO in
der Zeit vom 08.06. bis 16.06.2009 zur Einsichtnahme in den Ge-
schäftsräumen des Hafenzweckverbandes Neuharlingersiel, Gemein-
dehaus, Von-Eucken-Weg 2, 26427 Neuahrlingersiel, öffentlich aus.
Esens, den 23.02.2009

Reinders
Verbandsvorsteher

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Unterhaltung 
und Verbesserung der Hafenanlagen 

in Neuharlingersiel 
Gemäß § 6 des Zweckverbandsgesetzes vom 07.06.1939 (RGBI. I. S.
979), zuletzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Verwaltungs- und Ge-
bietsreform vom 21.06.1972 (Nds. GVBI. S. 309) in Verbindung mit § 84
der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds.
GVBI. S. 473) sowie der Satzung des Zweckverbandes zur Unterhaltung
und Verbesserung der Hafenanlagen in Neuharlingersiel hat der Ver-
bandsausschuss in seiner Sitzung vom 01.12.2008 folgende Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2009 wird
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 296.600,00 EUR

in der Ausgabe auf 296.600,00 EUR
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 353.400,00 EUR

in der Ausgabe auf 353.400,00 EUR 
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf
300.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.
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§ 5
Eine Verbandsumlage wird nicht festgesetzt.
Esens, den 01.12.2008

Reinders 
Verbandsvorsteher

Hahn Schimmelpfeng
Mitglied des Verbandsausschusses Mitglied des Verbandsvorstandes

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 16 Abs. 4 des Niedersächsischen Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit und § 18 der Zweckverbandssatzung in Ver-
bindung mit den §§ 92 Abs. 2 und 94 Abs. 2 der Niedersächsischen
Gemeindeordnung (NGO) erforderlichen Genehmigungen sind durch
den Landkreis Wittmund am 23.02.2009 unter dem Aktenzeichen
20/081-1164 erteilt worden.
Der Haushaltsplan liegt nach § 16 Abs. 4 des Niedersächsischen Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit und § 24 der Zweckver-
bandssatzung in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO in der Zeit
vom 08.06. bis 16.06.2009 zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen
des Hafenzweckverbandes Neuharlingersiel, Gemeindehaus, Von-
Eucken-Weg 2, 26427 Neuharlingersiel, öffentlich aus.
Esens, den 23.02.2009

Reinders
Verbandsvorsteher

Gemeinde Friedeburg
Bekanntmachung von Bauleitplänen

43. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Friedeburg

Der Landkreis Wittmund hat die vom Rat der Gemeinde Friedeburg
beschlossene 43. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt. 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist aus der
nachfolgenden Planübersicht zu ersehen.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 43. Änderung des Flächennut-
zungsplanes gemäß § 6 BauGB rechtswirksam.
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 14 von Wiesede/Upschört
(„Sondergebiet Photovoltaik“) 
Der Rat der Gemeinde Friedeburg hat den Bebauungsplan Nr. 14 von
Wiesede/Upschört  gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) als Sat-
zung beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus der oben abgebilde-
ten Planübersicht (siehe 43. Änderung des Flächennutzungsplanes) zu
ersehen.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der als Satzung beschlossene Bebau-
ungsplan mit örtlichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB in
Kraft. 
Die o.g. Bauleitpläne liegen einschließlich den Begründungen ab so-
fort im Rathaus der Gemeinde Friedeburg, Hauptstraße 96, 26446
Friedeburg, aus und können während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt auch Aus-
kunft verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 und 2 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind un-
beachtlich, wenn sie gem. § 215 BauGB nicht innerhalb eines Jahres
seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Friedeburg gel-
tend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften oder den Mangel der Ab-
wägung begründen soll, darzulegen.
Friedeburg, den 29.05.2009

Die Bürgermeisterin
Emmelmann

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Feststellung gemäß § 6 des Niedersächsischen Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)
Bek. des LBEG vom 01.04.2009

W 6219 A IX 2009-005-II
Die Firma IVG Caverns GmbH, Kavernenanlage Etzel, Beim Postweg 2,
26446 Friedeburg, plant die Projekte „Bau von Gashochdruck-Verbin-
dungsleitung vom Verteiler 8 und von den Kavernen K303, K304, K305
und K306 zu den Betriebsplätzen der Betreiber EKB und EdF/EnDW“
und „Bau einer Gashochdruckleitung zur Anbindung des Stationsgeländes
des Betreibers EKB mit der NETRA-Transportgasleitung“. 
In diesem Zusammenhang ist eine Grundwasserabsenkung von voraus-
sichtlich insgesamt 200 000 m³ für die Dauer der Bauzeit notwendig.
Die geplante Wasserentnahme unterliegt nach § 5 i. V. m. Anlage 1 Nr.  3a
des Niedersächsischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(NUVPG) der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles.
Das LBEG als zuständige Genehmigungsbehörde hat gemäß § 6  NUVPG
eine überschlägige Prüfung vorgenommen und festgestellt, dass eine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht
besteht.
Diese Feststellung ist nach § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) nicht selbständig anfechtbar.
Clausthal-Zellerfeld, den 01.04.2009

Landesamt 
für Bergbau, Energie 

(L. S.) und Geologie
Im Auftrag

gez. Rehbein
Az.: W 6219 A IX 2009-005-II

Das „Amtsblatt für den Landkreis Wittmund“ erscheint nach Bedarf.
Herausgeber: Landkreis Wittmund.

Druck: Brune-Mettcker Druck- und Verlags-GmbH, Wittmund.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f00720020006e00650077007300700061007000650072003a0020003200300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0065006400690075006d0020002800550073006500200061007400200079006f007500720020006f0077006e0020007200690073006b002e0020003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc0072002000640065006e00200045004d00610069006c002d00560065007200730061006e006400200064006100740065006e0072006500640075007a0069006500720074>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


